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Aktuarische Risikoeinschätzung 
bei häuslicher Gewalt
Polizeiliche Risikobewertung – objektive und täterorien-
tierte Einschätzung erwartbarer körperlicher Tätlichkeiten

Die Fallzahlen häuslicher Gewalt bewegen sich in der Bundeshauptstadt Wien auf rela-
tiv hohem Niveau, die Polizei muss hier durchschnittlich 350 bis 360 Betretungs- und 
Annäherungsverbote (BV/AV)1 pro Monat aussprechen. Zur Professionalisierung und 
objektiven Risikoeinschätzung bei diesen Fällen von häuslicher Gewalt wurde über 
Initiierung und Projektleitung der Landespolizeidirektion (LPD) Wien in Koopera
tion mit dem Institut für Wissenschaft und Forschung (IWF) der Sicherheitsakademie 
(SIAK) des Bundesministeriums für Inneres (BMI) eine aktuarische Risiko-Checkliste 
auf empirischer Basis entwickelt. Die Entwicklung hatte in einer qualitativen Analyse 
der bestehenden Basisliteratur ihren Ursprung und wurde mit den Analyseergebnissen 
der demografischen Besonderheiten von Gefährderinnen und Gefährdern bei häuslicher 
Gewalt in Wien ergänzt. Durch zweimalige Anwendungsdurchläufe konnten mit den 
so gewonnenen Stichproben im ersten Durchlauf (N=827) und dem zweiten Durchlauf 
(N=445) die benötigten Daten erhoben werden, um quantitative Analysen durch das 
IWF durchzuführen. Sowohl die quantitativen Analyseergebnisse als auch die Exper-
tenabstimmung führten schlussendlich zu einer Itemreduktion auf 13 Fragen. Dieses 
Endprodukt trägt den Namen „PROTƎEKT“ und steht auf den ersten Blick für den 
metaphorischen Schutz der Opfer bei häuslicher Gewalt. Auf den zweiten Blick lässt 
sich für jeden Buchstaben des Wortes eine eigene Bedeutung ableiten: „Polizeiliche 
Risikobewertung – objektive, täterorientierte Einschätzung erwartbarer körperlicher 
Tätlichkeiten“. PROTƎEKT hat sämtliche wissenschaftliche Gütekriterien, wie Objek
tivität, Validität, Reliabilität, aber auch Ökonomie und Anwenderfreundlichkeit in ho-
hem Maße erfüllt und ist somit seit 29.12.2023 in polizeilich operativer Verwendung. 
Über die wissenschaftlichen Entwicklungsschritte und die Ergebnisse der Gütekriterien 
darf im vorliegenden Artikel berichtet werden.

1. EINFÜHRUNG
Gewalt in der Privatsphäre, besonders ge-
gen Frauen, dringt immer mehr in den Fo-
kus polizeilicher Arbeit, der Medien und 
der Öffentlichkeit.

Bereits seit dem 01.05.1997 gilt das erste 
Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in 

der Familie (Gewaltschutzgesetz), das bis 
zum Jahr 2021 in regelmäßigen Abständen 
novelliert wurde (Regelung Betretungs-
verbot, Gewaltschutzdatei, einstweilige 
Verfügungen, Straftatbestand der fortge
setzten Gewalt, Annäherungsverbot, 
Fallkonferenzen, Waffenverbot, Gewalt-
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In einer durch die SIAK durchgeführten, 
unveröffentlichten Validierungsstudie im 
Jahr 2021 (vgl. Obermaier 2021) erreichte 
das ODARA in Verwendung der Wiener 
Polizei bei einer Stichprobengröße von 
N=606 ein AUC2=,761 (p=,000, CI95 %: 
,697-,824), zum Vergleich ergab eine  
Validierungsstudie der Autoren Hilton u.a. 
ein AUC=,77 (vgl. Hilton et al. 2007).

Gemäß einer internen Evaluierung in 
der LPD Wien konnte das ODARA in 
etwa 60 % der Fälle respektive der behörd-
lich ausgesprochenen BV/AV zur Anwen-
dung kommen. Für die übrigen 40 % der 
Fälle konnte ODARA nicht verwendet 
werden, da es sich entweder um andere 
Beziehungsverhältnisse (Eltern-Kind-
Konstellationen, Geschwister, Großeltern, 
Nachbarn, Mitbewohner, erweiterter 
Familienkreis, Freunde) handelte, oder 
die vorgesehenen Indexdelikte nicht vor
handen waren.

Aus dieser Lücke entstand die Intention 
eines multiprofessionellen Teams, beste-
hend aus Psychologinnen, einem Juristen 
und mehreren Exekutivbediensteten, zur 
Entwicklung eines neuen Tools zur Risiko
schätzung bei häuslicher Gewalt. Die LPD 
Wien initiierte und leitete mit Unterstüt-
zung des IWF an der SIAK die Entwick-
lung eines objektiven und standardisierten 
Gefährdungseinschätzungstools für den 
Bereich der häuslichen Gewalt.

Der Bedarf einer einfachen, transparen-
ten, objektiven, allgemein gültigen und 
schnell umsetzbaren Risiko-Checkliste 
war klar erkennbar. Das eindeutige Ziel 
lag darin, dass Exekutivbedienstete mit 
einer empirisch belegten Risiko-Check-
liste rasch und treffsicher mögliche Hoch-
risikofälle bei Gewalt in der Privatsphäre 
erkennen können, um dadurch rasch und 
effizient mögliche Gegenmaßnahmen 
zum Schutz der gefährdeten Person durch-
führen zu können.

präventionsberatung, Beauftragung Inter-
ventionsstellen usw.). Allen Bemühungen 
zum Trotz handelt es sich bei Gewalt in 
der Privatsphäre, trotz des guten Gewalt-
schutzgesetzes in Österreich, nicht nur um 
ein kriminalpolizeiliches, sondern auch 
um ein gesamtgesellschaftliches Phäno-
men und Problem. Um diesem Gewalt-
phänomen entgegentreten zu können, ist 
die LPD Wien stetig darum bemüht, in-
novative Strategien gegen häusliche Ge-
walt zu entwickeln und sich immer besser 
mit anderen Institutionen zu vernetzen. 
Eine dieser Strategien erfolgte bereits im 
Juli 2021, als ein GiP Support in der LPD 
Wien installiert wurde. GiP Support steht 
für „Gewalt in der Privatsphäre Support“ 
und wurde als 24-Stunden-Journaldienst 
an sieben Tagen der Woche installiert 
und mit erfahrenen Präventionsbeamtin-
nen und -beamten besetzt. Sie sind An-
sprechpartnerinnen und -partner für erst
einschreitende Exekutivbedienstete bei 
Amtshandlungen mit Bezug zu Gewalt in 
der Privatsphäre. Die Besonderheit dieses 
GiP Supports liegt nicht nur in der berufs-
erfahrenen Unterstützung der Präventions-
beamtinnen und -beamten, sondern auch 
darin, dass anhand eines wissenschaftlich 
validierten Risk Assessment Tools (On
tario Domestic Assault Risk Assessment – 
ODARA) eine objektive, valide und nied-
rigschwellige Risikoeinschätzung für eine 
erneute schwere Gewalttätigkeit erfolgen 
konnte.

Das so bisher in Wien zur Anwendung ge-
kommene Risk Assessment Tool ODARA 
ist in seinem operativen Einsatz etwas 
eingeschränkt, da es ausschließlich für 
ehemalige oder aktuell bestehende Intim-
partnerschaften verwendet werden konnte. 
Darüber hinaus musste ein Indexdelikt, 
ein tätlicher Übergriff oder eine gefähr
liche Drohung mit einer Waffe oder ei-
nem waffenähnlichen Gegenstand erfolgt 
sein, um ODARA anwenden zu können. 
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Eine aktuarische Risikoeinschätzung 
vermeidet eine rein intuitive Beurteilung, 
das ergänzende Einfließen der intuitiven 
Einschätzung äußerst erfahrener Exeku-
tivbediensteter ist jedoch unentbehrlich 
und bleibt weiterhin essenziell. Als Hypo-
these wird an dieser Stelle angenommen, 
dass das Einfließen des intuitiven Ansat-
zes beim aktuarischen Vorgehen zu einer 
Reliabilitätserhöhung führt.

Da die sonst im forensischen Gebiet 
übliche Risikoeinschätzung anhand klini-
scher Expertise durch Fachärztinnen und 
Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie 
sowie Klinische Psychologinnen und Psy-
chologen hier nicht erfolgen kann, soll das 
Risk Assessment Tool auch keine klini-
schen Fragen beinhalten, für die ein der-
artiges Expertenwissen benötigt werden 
würde.

Die Gruppe der Anwendenden soll durch 
Polizeibedienstete ohne psychologische 
Fachkenntnisse gewährleistet sein, da-
rüber hinaus sollen sämtliche familiäre 
Beziehungsformen abgedeckt und nicht 
nur eine Einschätzung erneuter Gewalt in 
Partnerbeziehungen ermöglich werden.

Keinesfalls kann diese Risiko-Check-
liste den ersteinschreitenden Exekutiv
bediensteten eine Entscheidung für den 
Ausspruch eines BV/AV abnehmen. Sie 
soll lediglich als eine Unterstützung für 
die Auswahl angemessener Opferschutz-
maßnahmen fungieren und aus diesem 
Grund in einem einfachen Ergebnis zwi-
schen niedrigem, erhöhtem und hohem 
Risiko einer erwartbaren Gewalttätigkeit 
unterscheidend dargestellt werden.

2.2 Qualitative Inhaltsanalyse
Nach Mayring (vgl.  Mayring 2015) zeich-
net sich die qualitative Inhaltsanalyse 
durch eine analytische Arbeit von Textma-
terial jeglicher Art aus. Die Analyse kann 
hierbei breit gefächert sein und sich nicht 
nur auf manifeste, sondern auch auf la-

2. ENTWICKLUNG DER RISIKO-
CHECKLISTE PROTƎEKT
Empirisch gesichert und auf wissenschaft-
licher Basis soll nun aufgrund täterbezo-
gener Merkmale eine objektive Einschät-
zung des Risikos künftiger körperlicher 
Tätlichkeiten durch die Gefährderin oder 
den Gefährder gegen gefährdete Personen 
in der Privatsphäre getroffen werden 
können.

2.1 Risk Assessment
„Während im deutschen Sprachraum der 
Begriff der Prognose für Risikobeurtei-
lungen geläufig ist, verdeutlicht der im 
Englischen gebräuchliche Begriff des 
,Risk Assessment‘, dass es sich dabei um 
einen Prozess zur Abschätzung des Risi-
kos, dass ein Ereignis eintritt, nicht aber 
um die Vorhersage darüber, ob das Er-
eignis eintritt oder nicht, handelt.“ (Gerth 
2015, 15). Es handelt sich bei diesem Pro-
zess des forensischen Risk Assessments 
um eine umfangreiche Sammlung aller 
risikorelevanten Faktoren, die eine mög-
lichst präzise Schätzung der Wahrschein-
lichkeit einer erneuten Straffälligkeit er-
lauben (vgl. Lungio/Taxman 2013).

Mehrere forensische Psychologen (vgl. 
Giacomuzzi 2014; Staud 2012; Nedopil 
2005) sind sich einig, dass unter statischen 
(unveränderbare Kriterien, wie anamnes-
tische Daten, persönliche Dispositionen 
oder delinquente Ereignisse) und dynami-
schen Risikofaktoren (sich ändernde und 
aktuelle Kriterien, wie z.B. Beziehungs-
dynamiken, existenzielle Krisen, Einstel-
lungen usw.) unterschieden werden kann.

Das geplante Risk Assessment Tool 
PROTƎEKT soll sowohl statische als auch 
dynamische Risikofaktoren beinhalten, 
um radial größtmöglich die empirisch 
belegten Risikofaktoren abzudecken und 
somit höchst sensibel für potenzielle Ge-
fährdungen vermeintlicher Opfer wirken 
zu können.
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hungsverhältnissen inkludiert waren, da 
die meisten bestehenden Tools auf Intim-
partnerbeziehungen beschränkt sind. Für 
die qualitative Inhaltsanalyse der bestehen-
den Basisliteratur mussten einige weitere 
Voraussetzungen zur Verwendung dersel-
ben qualifiziert sein. Die primäre Voraus-
setzung war, dass die Instrumente zur Risi
koeinschätzung erneuter Gewalttätigkeit 
bereits straffälliger Gewalttäterinnen und 
Gewalttäter entwickelt wurden. Zusätzlich 
sollten nur jene Instrumente in die engere 
Auswahl treten, die einerseits einer Validie-
rungsstudie standhalten konnten und ande-
rerseits auch im deutschsprachigen Raum 
die empirischen Gütekriterien erfüllten.

In Abbildung 1 findet sich die Auflistung 
jener Instrumente, die im ersten Durchlauf 
der qualitativen Analyse herangezogen 
wurden.

tente Inhalte beziehen, wobei sie mit einer 
systematischen Vorgehensweise jedenfalls 
regel- und theoriegeleitet zu erfolgen hat. 
Für das vorliegende Vorhaben wurde die 
Strukturierende Inhaltsanalyse mit induk-
tiver Kategorienbildung gewählt, da beste-
hende Risk Assessment Tools miteinander 
verglichen, gegenübergestellt und nach all-
gemein gültigen Risikofaktoren für erneute 
Gewalttätigkeit einer Gefährderin oder ei-
nes Gefährders strukturiert werden sollen.

2.2.1 Vorstellung Basisliteratur
Eine ausführliche Literaturrecherche ergab 
einen Überblick über die bestehenden Risk 
Assessment Tools mit den dazugehörigen 
statistischen Gütekriterien für die Ein-
schätzung erneuter Gewalttätigkeiten. Hier 
wurde zudem darauf Wert gelegt, dass auch 
Risk Assessment Tools mit offenen Bezie-

Abb. 1: Überblick über bestehende Risk Assessment Tools zu Gewalttätigkeit

Quelle: Lepuschitz 2021 

RISK ASSESSMENT 
TOOL

ZIEL DER RISIKOEINSCHÄTZUNG EMPIRISCHE KENNZAHLEN

STATIC-99 Klinisch – Rückfallprognose Sexualdelikte AUC=.68-.72 (2007)

ODARA Intimpartnerinnen und -partner – erneute Gewalt AUC=.76 (2021)

DA Intimpartner – Tötung von Frauen ICC=.84; AUC=.61 (2005)

LSI-R Klinisch – Rückfallrisiko Straftäterinnen und -täter ICC=.93; α=.84-.89 (2012)

VRAG-R Klinisch – Rückfallrisiko bei Sexual- oder Gewalt
delikten mit vorheriger Anklage oder Verurteilung

AUC=.76 (2013)

DITTMANN-LISTE Klinisch – Gefährlichkeit von Straftäterinnen und 
-tätern (Legalprognose)

(2017)

HCR-20-V3 Klinisch – generell Gewaltprognose AUC=.66-.72 (2014)

ILRV Klinisch – Prognose eines gewalttätigen Rückfalls bei 
psychisch kranken Personen

AUC=.64-.71 (1997)

OCTAGON Generelles Bedrohungsmanagement in Verwendung 
der Schweizer Polizei für die Bereiche Extremismus, 
häusliche Gewalt, Stalking und Amok

AUC=.74 (2018)

DYRIAS Intimpartner – Tötung/schwere Gewalt gegenüber der 
Frau

AUC=.64-.85 (2012)

SARA Klinisch – Intimpartnerinnen und -partner – erneute 
Gewalt

ICC=.84-.99; AUC=.63 (2002)

VERA Einschätzung extremistischer Radikalisierung und 
Gewalt

zu kleine Stichprobe (2017)

MARAC Intimpartnerinnen und -partner – Checkliste für 
Gefährlichkeitsfaktoren erneuter Gewalt

(2015)

SAVRY Gewaltrisiko von Jugendlichen AUC=.33 (2003)
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gebnisse der Evaluierung des Projekts GiP 
Support in Wien von Juli bis Dezember 
2021 und der Evaluierung der Tötungs-
delikte im sozialen Nahraum in Wien von 
2015 bis 2021 sollten Items zu unterschied-
lichen übergeordneten Themenkomplexen 
(Clustern) erstellt werden.

Im nächsten Schritt wurden die Ergeb-
nisse des Inhaltsanalytischen Kategorien
systems der bestehenden Ausgangsliteratur 
mit dem Kategoriensystem der genannten 
demografischen Analysen kombiniert.

Resultierend aus einer zusätzlichen Lite
raturrecherche und dem Expertenaus-
tausch3 entstand somit ein erster Konst-
ruktionspool forensisch-kriminologischer 
Risikofaktoren mit 38 Items. Diese erste 
PROTƎEKT-Version wurde sodann für 
die Erhebung der Analysestichprobe so-
wohl aus ökonomischen als auch aus recht-
lich zulässigen Aspekten und vor allem 
zur Vermeidung von Redundanzen auf die 
am relevantesten eingeschätzten 26 Items 
gekürzt.

3. PROBEDURCHLAUF ZUR 
DATENERHEBUNG
Es erfolgte eine probeweise Durchfüh-
rung mit den nunmehr 26 verbliebenen 
Items durch die GiP Supporterinnen und 
Supporter, die bereits im Umgang mit 
ODARA eine rechtspsychologische Schu-
lung erhalten hatten und dadurch über 
einen guten Erfahrungsschatz (von zwei 
Jahren) im direkten Umgang mit niedrig-
schwelligen Instrumenten zur Risikoein-
schätzung verfügten.

Das Ziel des Probedurchlaufs war, eine 
Stichprobe von mindestens N=600 zu er-
reichen und diesen Probedurchlauf zeit-
gleich mit ODARA durchzuführen, um in 
der darauffolgenden quantitativen Analyse 
auch eine Vergleichsstudie zu absolvieren.

Durch den GiP Support erfolgte eine 
Erhebung (N=827) von 01.10.2022 bis 
15.01.2023. Anwendungskriterien ergaben 

2.2.2 Inhaltsanalytisches Kategorien
system
Um aus der Basisliteratur nun eine quali-
tative Inhaltsanalyse durchführen zu kön-
nen, mussten zunächst die theorie- und 
regelgeleiteten Kriterien festgelegt werden.

Die Kategorien wurden induktiv aus 
dem Material gewonnen, erfolgten für je-
des der 14 Risk Assessment Tools (siehe 
Abbildung 1, Seite 35) neu und wurden 
wie folgt definiert:

Kategoriendefinition: Aspekte empi-
risch erhobener Risikofaktoren für erneute 
Gewalttätigkeit durch bereits einschlägig 
in Erscheinung getretene Gefährderinnen 
und Gefährder, die unabhängig eines be-
stimmten Beziehungsverhältnisses agieren. 
Die Risikofaktoren beziehen sich aus-
schließlich auf die Gefährderinnen und 
Gefährder (nicht das Opfer), um eine best-
mögliche Risikoeinschätzung für jedes 
potenzielle Opfer erstellen zu können. Die 
Hauptkategorien beziehen sich auf einen 
temporären Aspekt einer Risikoeinschät-
zung, die dadurch auch eine gewisse Ge-
waltdynamik erkennen lassen müssen. 
Demnach sollen sich die Hauptkategorien in 
Kriminelles Vorleben, Psychosoziales Vor-
leben sowie in der aktuellen Situation bilden 
und mit Unterkategorien ergänzt werden.

Abstraktionsniveau: konkrete Bereiche, 
die mit dichotomen Antwortmustern ihr 
Auslangen finden, eindeutig, transparent 
und objektiv beantwortet werden können, 
sich ausschließlich auf die Persönlichkeit 
der Gefährderin oder des Gefährders be-
ziehen; Risikokriterien müssen sich auf 
eine Positiv-Beantwortung formulieren 
lassen.

2.2.3 Ergänzung bestehender Analyse-
ergebnisse demografischer Faktoren
Unter Berücksichtigung statischer und dy-
namischer Risikofaktoren, themengleichen 
Items bestehender Instrumente mit akzep-
tabler bis hoher Reliabilität sowie der Er-
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dieses ersten Datensatzes auf 16  Items 
reduziert werden konnte, erfolgte eine 
zweite Datenerhebung von 01.10.2023 
bis 07.11.2023 mit N=445, wiederum in 
Wien. Für die Anwendung im polizei-
lichen Kontext stellt jeder Risikofaktor, 
der nicht erhoben werden muss, eine Ar-
beitserleichterung dar. Deshalb wurde bei 
der Testkonstruktion besonderes Augen-
merk darauf gelegt, nur die besten Items 
im Sinne inhaltlicher Relevanz und test
theoretischer Kennwerte beizubehalten. 
Neben Objektivität, Validität und Reliabi-
lität durfte die Ökonomie keinesfalls ver-
nachlässigt werden.

4.2 Beschreibung der Stichprobe
Für die endgültige Eichstichprobe (N=445) 
wurden von 01.10.2023 bis 07.11.2023 alle 
an den GiP Support der LPD Wien ge-
meldeten Fälle erhoben. Es liegt somit 
für diesen Zeitraum eine Vollerhebung 
für Wien vor. Es wurden n=393 Gefähr-
der und n=52 Gefährderinnen erhoben, 18 
Personen waren zwischen 14 und 17 Jahre 
alt, 427 Personen waren 18 Jahre oder älter 
und somit volljährig. In Summe wurden 
15 verschiedene Beziehungsverhältnis-
se erhoben und im Zuge der empirischen 
Auswertung in die Subgruppen, (Ex-)
Intimpartnerinnen und -partner (n=312), 
Kernfamilie (n=57) und sonstiger Perso-
nenkreis (n=76), zusammengeführt.

4.2.1 Selektion und Beschreibung der 
Risikofaktoren/Items
Als Ergebnis der umfangreichen qualitati
ven Analyse vorhandener Fachliteratur 
und Akten, der exekutivdienstlichen und 
langjährigen kriminalpsychologischen 
Erfahrungen von Projektteammitgliedern 
mit Gewalt in der Privatsphäre und der ju-
ristischen Überlegung umfasste der Item-
pool der im Probedurchlauf 2022/2023 
durchgeführten Version von PROTƎEKT 
noch 26 Risikofaktoren. Nun stellte sich 

sich nicht nur durch den Ausspruch eines 
BV/AV, sondern auch durch jene Fälle, in 
denen ein BV/AV nicht verhängt werden 
konnte, weil die Gefährderin oder der 
Gefährder für die Polizei nicht erreichbar 
war. Darüber hinaus wurden alle Gefähr-
derinnen und Gefährder in der Datenerhe-
bung nur einmal erfasst. All jene Gefähr-
derinnen und Gefährder, die innerhalb des 
erfassten Zeitraums mehrmalig gewalt
tätig waren, wurden nur beim ersten Mal 
erhoben, um die Stichprobe nicht zu ver-
fälschen. Gefährderinnen und Gefährder, 
über die allerdings vor dem Erhebungs-
zeitraum bereits ein BV/AV ausgesprochen 
worden war, wurden durchaus miterfasst.

4. QUANTITATIVE ANALYSE
Im zweiten maßgeblichen Entwicklungs-
schritt für die polizeiliche Risikoanalyse 
erwartbarer Gewalttätigkeiten (PROTƎEKT) 
in der Privatsphäre erfolgten mit den Da-
ten der Stichprobenerhebungen aus beiden 
Probedurchläufen quantitative Analysen.

4.1 Erhebungen der Stichproben
Im bereits genannten Zeitraum von 
01.10.2022 bis 15.01.2023 wurde in Wien 
insgesamt gegen 1.089 Gefährderinnen 
oder Gefährder ein BV/AV ausgesprochen, 
wobei dieser Gefährderinnen- und Ge-
fährderkreis der Grundgesamtheit im 
genannten Zeitraum entspricht. In die 
Stichprobe für die Entwicklung der vor-
liegenden Checkliste gingen N=827 dieser 
1.089 Gefährderinnen und Gefährder ein. 
Die Datenerhebung mittels PROTƎEKT 
durch den GiP Support war nur dann vor-
zunehmen, wenn es die dienstlichen Rah-
menbedingungen ermöglichten, da im 
ersten Erhebungszeitraum eine parallele 
Anwendung des ODARA erfolgte und die 
Erhebung beider Tools einen erheblichen 
Zeitaufwand darstellte.

Nachdem die Itemanzahl der Checkliste 
im Zuge testtheoretischer Überprüfungen 
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dem Prognosekriterium nicht deutlich 
über 1 waren oder die den AUC-Wert 
senkten, wurden ausgeschieden. Ein Item 
schied aufgrund rechtlicher Bedenken aus. 
So korrelieren ausnahmslos alle Items von 
PROTƎEKT signifikant mit polizeilich 
bekannten, früheren physischen Attacken 
gegen Personen im sozialen Nahraum, alle 
OR-Werte liegen deutlich über 1.

Odds Ratio wurde als guter Schätzer für 
das Risk Ratio zur Bestimmung möglicher 
Hochrisikofaktoren herangezogen. Ange-
sichts der durchgehend hohen OR-Werte 
wurden nur jene Items, deren OR-Wert 
>6 war, als für die Auswertung besonders 
zu berücksichtigende Hochrisikofaktoren 
bewertet.

Die Selektion der ausgeschiedenen Risi
kofaktoren unterstellt in keiner Weise, 
dass sie irrelevant für das Thema Gewalt-
schutz im privaten Umfeld sind. Sie sind 
jedoch nicht geeignet, die Vorhersagequa-
lität einer künftigen physischen Attacke 

die Aufgabe, jene Items zu identifizieren, 
die die beste Eignung für die Risikopro-
gnose künftig erwartbarer häuslicher Ge-
walt ermöglichen. Die Ergebnisse um-
fangreicher Itemanalysen im Zuge zweier 
Datenerhebungen konnte die Checkliste 
auf anwenderfreundlichere und ökonomi-
schere 13 Items reduzieren. Jedes Item, 
das von den Polizistinnen und Polizisten 
nicht bearbeitet werden muss, erspart Zeit 
beim Befüllen der Checkliste und macht 
Ressourcen für die Opferarbeit bzw. Ge-
fahrenminimierung frei. Somit erhöht sich 
auch die Akzeptanz im polizeilichen All-
tag, denn Opferschutz hat für die Polizis-
tinnen und Polizisten jedenfalls Vorrang 
vor Administration und Checklisten.

Items, die nicht signifikant und inhalt-
lich bedeutend mit der Punktesumme und 
dem Prognosekriterium (früheren, polizei-
lich bekannten, physischen Attacken gegen 
Personen im sozialen Nahraum) korrelier-
ten, deren Odds Ratio (OR) hinsichtlich 

Abb. 2: Odds Ratio der Items bezüglich früheren polizeilich bekannten Attacken gegen Personen im sozialen 
Nahraum (GiP)

Quelle: Obermaier 2023 

 
Quotenverhältnis für …

 
Wert

Unterer 
Wert

Oberer 
Wert

Ist er/sie aktuell beschäftigungslos? (Nein/Ja) 1,790 1,200 2,669

Gibt es Hinweise auf psychosoziale Auffälligkeiten? (Nein/Ja) 1,967 1,304 2,967

Wurde eine Trennung vollzogen oder gibt es ein solches Vorhaben? (Nein/Ja) 1,504 1,015 2,228

Gibt es Widerstand gegen die Staatsgewalt oder einen tätlichen Angriff  
(§§ 269, 270 StGB) oder ein aggressives Verhalten (§ 82 SPG) gegen die EB 
(aktuell oder früher)? (Nein/Ja)

2,258 1,308 3,899

Wurden behördliche Verbote oder Auflagen missachtet (aktuell oder früher)? 
(Nein/Ja)

6,307 3,976 10,004

Gibt es Vorstrafen? (Nein/Ja) 4,326 2,723 6,872

Sind frühere physische Attacken gegen Personen außerhalb des sozialen 
Nahraums (kein GiP) polizeilich bekannt? (Nein/Ja)

2,857 1,886 4,329

Wurden physische Attacken gegen andere Personen vor Vollendung des  
25. Lebensjahres begangen? (Nein/Ja)

4,284 2,657 6,907

Gibt es mehrere Vormerkungen verschiedener Straftaten? (Nein/Ja) 7,345 4,758 11,339

Ist eine frühere Drohung mit der Tötung einer anderen Person polizeilich 
bekannt? (Nein/Ja)

5,096 3,160 8,220

Gibt es Anzeigen wegen früherer Suchtmittel- oder Alkoholdelikte? (Nein/Ja) 2,655 1,731 4,071

Gibt es ein Waffenverbot (§ 12 WaffG) vor der Anlasstat? (Nein/Ja) 7,427 4,693 11,754

Risikoschätzung
	 95 %-Konfidenzintervall
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5.1 Prädiktive Validität
Wie häufig bei Instrumenten der Krimi-
nalprognose angewendet, wurden auch für 
PROTƎEKT als Qualitätsmaß der prädik-
tiven bzw. diskriminativen Validität Recei-
ver-Operating-Characteristics-Analysen 
(ROC-Analysen) mit den zugehörenden 
AUC-Werten berechnet. AUC-Werte ent-
sprechen Effektgrößen der ROC-Analysen 
und bezeichnen die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine zufällig ausgewählte, gefährden-
de Person, die künftig körperlich tätlich 
gegen Personen in ihrem privaten Umfeld 
werden wird, einen höheren Score aufweist 
als eine zufällig ausgewählte gefährdende 
Person, die künftig nicht im privaten Um-
feld gewalttätig werden wird (vgl. Dahle et 
al. 2007). Ausnahmslos alle AUC-Werte 
sind als hohe Effekte zu interpretieren.

gegen die Opfer im vorliegenden quantita-
tiven Verfahren zu erhöhen. Vor allem das 
ausgeschiedene Item „Haben aktuell Per-
sonen aus dem sozialen Nahraum Angst?“ 
löste Diskussionen im Expertenteam aus. 
Es erschien allen als inhaltlich bedeu-
tende Frage im qualitativen Kontext, wie 
z.B. einem Opferschutzgespräch. Es bleibt 
jedoch fraglich, ob anhand der Besorg-
nis eines Opfers mit einem quantitativen 
Verfahren Schlussfolgerungen bezüglich 
des Rückfallrisikos der Täterin oder des 
Täters (vgl. Sentürk et al. 2016, 340) bzw. 
des Risikos erwartbarer künftiger körper-
licher Attacken gegen das Opfer getroffen 
werden können. Sentürk u.a. (vgl. Sentürk 
et al. 2016) führen sogar zwei Studien an, 
in denen das damalige Item 7 (Besorgnis 
und Angst des Opfers) von ODARA ne-
gativ mit einem Rückfall korreliert. Bei 
PROTƎEKT korreliert die Frage „Ha-
ben aktuell Personen aus dem sozialen 
Nahraum Angst?“ gar nicht (r(443)=,000 
(Spearman), p=,05) mit dem Prognose
kriterium. Nach Selektion dieses Items 
erhöhte sich der AUC-Wert und somit 
die Vorhersagegüte der Checkliste. Somit 
wurde es aus dem Verfahren entfernt und 
sollte jedoch weiterhin im qualitativen Ar-
beitskontext mit den Opfern seinen Platz 
finden.

Durch die Reduktion der ursprünglich 
26 in Wien erhobenen Risikofaktoren 
auf 13 Items konnten alle Gütekriterien 
und der AUC-Wert nochmals verbessert 
werden.

5. QUANTITATIVE ERGEBNISSE
Die wesentlichsten Ergebnisse umfangrei-
cher statistischer Auswertungen, die als 
wissenschaftlich empirische Basis für die 
Anwendung von PROTƎEKT eine unver-
zichtbare Voraussetzung darstellen, sollen 
nun hier angeführt werden.

Abb. 3: PROTƎEKT Risiko-Checkliste

Quelle: LPD Wien 2024
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Subgruppenauswertungen zeigen, dass 
PROTƎEKT das Risiko eines künftigen 
tätlichen Angriffs von Gefährderinnen 
(AUC=,947, p<,001 CI95 %: ,886-1,000) 
signifikant besser einschätzen kann als 
jenes von Gefährdern (AUC=,842, p<,001 
CI95 %: ,802-882) (siehe Abbildung 6, 
Seite 41).

Die AUC-Werte für minderjährige Ge-
fährderinnen und Gefährder ab 14 Jahren 
(AUC=,826, p=,002, CI95 %: 624-1,028) 
und erwachsene Gefährderinnen und 
Gefährder (AUC=,855, p<,001, CI95 %: 
,818-,891) unterscheiden sich hingegen 
nicht signifikant voneinander. Ebenso be-
einflusst der Beziehungsstatus zwischen 
Opfer und gefährdender Person nicht 
die Prognoseleistung von PROTƎEKT: 
(Ex-)Intimpartnerinnen und -partner: 
AUC=,850, p<,001, CI95 %: ,807-893/ 
Kernfamilie: AUC=,875, p<,001, CI95 %: 
,778-,973/ sonstiger Personenkreis: 
AUC=,853, p<,001, CI95 %: ,763-942).

5.2 Reliabilität
Zur Berechnung der Reliabilität wurde der 
Krippendorff’s Alpha Koeffizient ausge-
wählt, der entwickelt wurde, um die Über-
einstimmung von Bewertungen durch 
mehrere Personen zu überprüfen. Vorteile 
von Krippendorff’s Alpha sind, dass es 
für alle Skalenniveaus berechnet werden 
kann und auch fehlende Werte berück-
sichtigt. So wurden für die abschließende 
Interrater-Reliabilitätsprüfung 25 zufällig 
ausgewählte Fälle unabhängig von drei 
Bediensteten der LPD Wien bewertet. 
Der ICC-Wert nach Krippendorff für den 
Summenscore betrug ICC=,9791, jener für 
die Zuordnung zu den drei Risikostufen 
betrug ICC=,9391; beide Koeffizienten 
entsprechen einer beinahe perfekten Über-
einstimmung. Die einzelnen Items variier-
ten zwischen ICC=,6402 und ICC=1,000 
(immerhin vier Items erreichten ein 
ICC=1,000), wobei nur Item 1 („Ist er/sie 

Der AUC-Wert der Gesamtstichprobe 
von Oktober bis November 2023 (N=445) 
in Bezug auf zumindest eine frühere phy-
sische Attacke des Gefährders oder der 
Gefährderin gegen Personen im sozialen 
Nahraum (GIP), die polizeilich bekannt 
ist, beträgt für die vorliegende Endversion 
von PROTƎEKT mit 13 Items AUC=,853 
(p<,001, CI95 %: 817-,890). 

Abb. 4: ROC-Kurve, PROTƎEKT (13 Items) 

Quelle: Obermaier 2023 
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Abb. 5: ROC-Kurven, Gefährderinnen (sex=2) und  
Gefährder (sex=1)

Quelle: Obermaier 2023 
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vielfältigere Sichtweise bei den Risikoana-
lysen garantiert werden kann.

Die Breite der Stufe „erhöhtes Risiko“ und 
somit der unterste Wert der „Hochrisiko“-
Stufe wurden anhand einer Two-Step-Clus-
teranalyse bestimmt. Der anschließende  
χ² -Test bestätigte die so getroffene Risiko-
stufeneinteilung: Gefährderinnen und Ge-
fährder, die bereits wegen GiP-Vorfällen 
polizeilich bekannt waren, waren deutlich 
seltener in der niedrigsten Risikostufe zu 
finden, als es vorhergesagt gewesen wäre 
(standardisiertes Residuum=-6,0), in den 
beiden höheren Risikostufen waren sie 
hingegen mit standardisierten Residuen 
von jeweils 4,7 überrepräsentiert zu fin-
den, χ²(2, N=445)=129,05 (Pearson Chi-
Quadrat), p<,001. Da Boxplots Gruppen

aktuell beschäftigungslos?“) und Item 2 
(„Gibt es Hinweise auf psychosoziale Auf-
fälligkeiten?“) ICC-Werte <,800 aufwie-
sen. Die Berechnung des Krippendorff’s 
Alpha wurde mit einer aufwändigen 
SPSS-Syntax durchgeführt, die als Open-
Source-Software von Andrew F. Hayes im 
Internet frei zur Verfügung (vgl. Hayes, 
o.J.) gestellt wurde.

5.3 Korrelationen der Risikofaktoren 
und früheren polizeilich bekannten 
Attacken im sozialen Nahraum
Alle Items von PROTƎEKT korrelieren 
signifikant (Spearman Rho-Korrelationen) 
mit dem Hauptkriterium „Frühere poli
zeilich bekannte physische Attacken im 
sozialen Nahraum“. Elf der Items korre-
lieren auf dem Signifikanzniveau von 1 %, 
das „schwächste“ Item der Skala „Wurde 
eine Trennung vollzogen oder gibt es ein 
solches Vorhaben?“ korreliert bei p<,05.

5.4 Risikostufen und erste Ergebnisse 
seit Ende Dezember 2023
Vorgabe der Projektleitung war es, im poli
zeilichen Alltag einfach, schnell, reliabel, 
valide und objektiv ein Ergebnis, das den 
drei Stufen niedriges Risiko, erhöhtes Ri-
siko oder Hochrisiko, vergleichbar einem 
Ampelsystem, zugeordnet werden kann, 
zu erhalten. Der Youden-Index der Ge-
samtstichprobe (=3,5) gab den Schwellen-
wert des Punktescores vom niedrigen zum 
erhöhten Risiko mit vier Punkten vor. Aus 
polizeilichen Ressourcengründen konnte 
die Auswertung der Checkliste nicht nur 
dem Youden-Index gemäß in zwei Stufen 
vorgenommen werden.

Da bei einem zweistufigen Ansatz als 
Hochrisikofälle einzuschätzende Opfer 
nicht unmittelbar erkannt werden könn-
ten und die Gefahr einer Schwarz-Weiß-
Betrachtung bestand, einigte man sich auf 
den bereits erwähnten dreistufigen An-
satz. Dieser sollte garantieren, dass eine 

Abb. 6: Differenz für AUC von Gefährderinnen und 
Gefährdern

Quelle: Obermaier 2023 

Differenz für Fläche unter der ROC-Kurve bei unabhängigen Gruppen

Variable(n) für Testergebnis: Summenscore Checkliste mit 13 Items  

	 Asymptotisches 95
	 Asymptotisch				    Konfidenzintervall 
		  Sig. 	 AUC-	 Differenz für 	
	 z	 (2-seitig)a	 Differenz 	 Standardfehlerb	 Untergrenze	 Obergrenze
	 -2,810	 ,005	 -,105	 ,037	 -,178	 -,032
a Nullhypothese: Wahrheitsflächendifferenz = 0
b Unter der nichtparametrischen Annahme

Abb. 7: Boxplots der drei Risikostufen von PROTƎEKT

Quelle: Obermaier 2023 
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erwartbare körperliche Tätlichkeiten 
gegen Personen im sozialen Nahraum zu-
geordnet: niedriges Risiko – grün, erhöh-
tes Risiko – orange und Hochrisiko – rot. 
Zeitgleich erfolgte durch einen professi-
onellen Grafikdesigner5 die Erstellung 
eines einprägsamen und ansprechenden 
Logos, um das Produkt auch visuell gut 
darstellen zu können (siehe Abbildung 3, 
Seite 39).

7. MÖGLICHER EINSATZBE-
REICH VON PROTƎEKT
Durch den inhaltlichen Schwerpunkt der 
Items auf die allgemein delinquente Vor-
geschichte und vor allem die einschlägigen 
Biografien der gefährdenden Personen, 
auf im Vorfeld des Übergriffs bereits 
stattgefundene Gewaltdelikte sowie auf 
mögliche Verurteilungen oder aggressives 
Verhalten gegenüber Exekutivbedienste-
ten und ähnlich unkooperatives Verhalten 
können diese Fragen nur durch die Mög-
lichkeiten der Polizei beantwortet werden. 
Mitunter besteht die Anwendereinschrän-
kung auch durch die Entwicklung dieser 
Risiko-Checkliste auf Grundlage der exe-
kutivdienstlichen Eichstichprobe.

Darüber hinaus wurde PROTƎEKT 
für die Wiener Bevölkerung entwickelt, 
geeicht und validiert. Wien nimmt inner
halb Österreichs eine Sonderstellung 
als einzige Millionenstadt im Land, als 
Lebensraum vieler unterschiedlicher Eth-
nien, einer für Österreich besonders hohen 
Bevölkerungsdichte und von weiteren 
typischen demografischen Merkmalen 
einer Großstadt ein. Daher sollte vor einer 
möglichen bundesweiten Anwendung von 
PROTƎEKT jedenfalls eine österreich
weite Eichung erfolgen.

7.1 Anwenderkreis und dessen Schulung 
Über den verbindlichen Benutzerleitfaden 
zur Befüllung der Checkliste hinausge-
hend muss jede Anwenderin und jeder 

unterschiede besonders deutlich und 
anschaulich darstellen, wurden beigefügt 
Boxplots gewählt, um die Differenzie-
rung der drei Risikogruppen gemäß ihren 
Punktescore-Spannweiten auch grafisch 
zu veranschaulichen.

In der Feldstichprobe wurden 11,7 % 
der GiP-Fälle als Hochrisiko eingestuft, 
seit der Einführung von PROTƎEKT im 
Wiener Regelbetrieb am 29.12.2023 waren 
es bis 07.02.2024 11,5 %, was sich im er-
warteten Ausmaß bewegt.

6. AUTOMATIONSUNTER-
STÜTZTE AUSWERTUNG VON 
PROTƎEKT
Eine schnelle und einfache Auswertung 
im Polizeialltag war eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Anwendung und 
Akzeptanz des Tools. Daher sollte sie au-
tomatisiert erfolgen. So wurde ein behör
deninterner IT-Spezialist4 beauftragt, um 
eine automationsunterstützte Auswertung 
von PROTƎEKT für den GiP Support zu 
ermöglichen. Allgemein werden „Ja“-
Antworten mit einem Punkt, „Nein“-
Antworten mit 0 Punkten bewertet. Im 
Anschluss wird ein Punktescore gebildet, 
der sich zwischen 0 und 13 Punkten be-
wegt. Schwieriger wird es jedoch im Falle 
fehlender Antworten, vor allem wenn  
diese Hochrisiko-Items betreffen. So 
wurden für den Fall fehlender Antworten 
Formeln hinterlegt, um auch diese Check-
listen auswerten zu können. Bis zu drei 
fehlenden Antworten werden toleriert, ab 
vier nicht beantworteten Items kann die 
Checkliste nicht mehr valide ausgewertet 
und somit nicht mehr für eine Risikoein-
schätzung herangezogen werden. Die aus 
der Berechnung resultierenden Summen
scores werden automatisiert den bereits 
angesprochenen Risikostufen, vergleich-
bar einem Ampelsystem, zugeordnet. So 
werden Gefährderinnen und Gefährder 
einem prognostischen Risiko-Level für 
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Die Auswertung von PROTƎEKT erfolgt 
rasch, objektiv, reliabel, valide, einfach 
und standardisiert anhand des eigens da-
für entwickelten Auswertungsprogramms. 
Diese Risikogruppenzuordnung soll er-
möglichen, polizeiliche Ressourcen für 
den Opferschutz entsprechend dem Ge-
waltrisiko noch effizienter einzusetzen 
und die Opferschutzmaßnahmen jeweilig 
angepasst zu optimieren.
PROTƎEKT ist im direkten Vergleich 

zu ODARA offen für sämtliche Bezie-
hungsformen im sozialen Nahraum und 
breiter in puncto eines Indexdeliktes an-
zuwenden. Die prädiktive Validität von 
ODARA in Wien ist mit einem AUC=,761 
(p=,000, CI95 %: ,697-,824) (vgl. Ober-
maier 2021) bereits in einem guten Bereich 
angesiedelt. PROTƎEKT liegt mit seinem 
AUC=,853 (p<,001, CI95 %: ,817-,890) in 
einem sehr guten Bereich und hat dem-
nach den ursprünglichen Projektauftrag 
vollends erfüllt.

Zu bedenken ist allerdings, dass die vor-
liegend entwickelte Risiko-Checkliste aus-
schließlich das Risiko eines erwartbaren 
tätlichen Angriffs in der Privatsphäre, aber 
nicht die Intensität eines möglichen An-
griffs abbilden kann. Es kann demnach 
nicht ein mögliches Tötungsdelikt oder ei-
ne schwere Körperverletzung prognostizie-
ren, aber PROTƎEKT kann mit sehr hoher 
Zuverlässigkeit und messgenau eine gene-
rell erwartbare körperliche Tätlichkeit von 
einer konkreten Gefährderin oder einem 
konkreten Gefährder mit einem niedrigen, 
erhöhten oder hohen Risiko einschätzen. 
Die operative Arbeit mit PROTƎEKT wird 
im kommenden Jahr weiterhin wissen-
schaftlich begleitet und analysiert, um stets 
am neuesten Stand bleiben zu können.

Anwender eine verpf lichtende rechts-
psychologische Schulung absolvieren, 
um Hintergründe einzelner Fragen und 
Grundlagen einer Risikoeinschätzung 
hinsichtlich Gewalttätigkeit erlernen und 
berücksichtigen zu können. Prinzipiell 
wurde die Anwendung für den primären 
Einsatz durch die GiP Supporter ange-
dacht, weil es einen gewissen Zeitaufwand 
zwischen einer und zwei Stunden benö-
tigt, um die Risiko-Checkliste präzise und 
objektiv befüllen zu können. Theoretisch 
könnte PROTƎEKT auch schneller durch 
reine Befragungen der Gefährderin oder 
des Gefährders durchgeführt werden. 
Allerdings wäre anzunehmen, dass die 
Zuverlässigkeit der gegebenen Antworten 
darunter leiden würde. Vermutlich würden 
die Gütekriterien der Objektivität und  
Validität dadurch verschlechtert werden. 
Um sich diese Zeit für die professionelle 
und objektive Erarbeitung der Fragen des 
PROTƎEKT zu nehmen, erscheint eine 
Durchführung ausschließlich durch den 
GiP Support zweckmäßig. Allerdings 
könnte diese entwickelte Risiko-Checkliste 
nach einer rechtspsychologischen Schu-
lung auch von jeder und jedem anderen Exe
kutivbediensteten verwendet werden.

8. CONCLUSIO
Mit PROTƎEKT liegt nunmehr ein wis-
senschaftliches Risk Assessment Tool 
für die niedrigschwellige Anwendung im 
GiP Support vor, wobei es als empirisch 
geprüftes Instrument eine wertvolle Erst
einschätzung ist. In Hochrisikofällen ist 
zusätzlich noch eine kriminalprognostische 
Einzelfalldiagnostik notwendig, um die in-
dividualspezifischen Risikofaktoren besser 
evaluieren und verifizieren zu können.
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1 Das Betretungs- und Annäherungsverbot (BV/

AV) ist im Sicherheitspolizeigesetz geregelt 

(§ 38a SPG – „Betretungsverbot und Wegwei­

sung zum Schutz vor Gewalt“). Dieses BV/AV 

gibt vor, dass der Gefährder für die nächsten 

zwei Wochen die Schutzadresse nicht aufsuchen 

darf (BV) und sich der gefährdeten Person au­

ßerhalb der Schutzadresse auch nicht auf mehr 

als 100 Meter nähern darf (AV). Zusätzlich ist 

mit dem Ausspruch eines BV/AV ein vorläufiges 

Waffenverbot verbunden und der Gefährder 

ist verpflichtet, sich innerhalb von fünf Tagen 

selbstständig bei einer Beratungsstelle für Ge­

waltprävention zu melden, um eine Gewaltprä­

ventionsberatung im Umfang von sechs Stunden 

zu absolvieren. 
2 Area under Curve (AUC), siehe dazu die Erklä­

rung unter 5.1., Seite 39f.
3 Zum Expertenaustausch zählte ergänzend zu den 

beiden Autorinnen der Projektleiter, Hofrat Dr. 

Walter Dillinger, ein langjähriger Polizeijurist 

mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als Sicherheits­

hauptreferent, Mitglied des Gewaltschutzgremi­

ums des BMI und Teilnehmer an vielen nationa­

len und internationalen Gewaltschutzprojekten. 

Er leitete das Projekt nicht nur, sondern ver­

wirklichte mit seinem Anliegen zur Professiona­

lisierung der Risikoanalysen bei häuslicher Ge­

walt auch eine Herzensangelegenheit.
4 Als IT-Experte wurde Abteilungsinspektor 

Christoph Kowarzik herangezogen, der die Pro­

grammierung der Formeln im Hintergrund des 

Excel Sheets von PROTƎEKT mit besonderem 

Engagement vollbrachte, damit die Beamtinnen 

und Beamten des GiP Supports eine automations­

unterstützte Risiko-Checkliste benützen können.
5 Das Logo und das Grafikdesign wurden durch 

den internen Experten Hofrat Bernhard Pucher, 

BA MA gestaltet, der schon seit vielen Jahren mit 

besonderer Hingabe und Motivation für die gra­

fische Aufbereitung komplexer und schwieriger 

Sachverhalte in der LPD Wien tätig ist.
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